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Frankfurt/Berlin, den 13. Mai 2000

Juristenausbildung: 

Vorlage des Reformmodells der BSK zur Justizministerkonferenz 

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Ihrer Herbstkonferenz haben Sie einen Entwurf für eine Juristenausbildung vorgelegt, der nur noch ein Staatsexamen vorsieht, an das sich eine “Berufseinarbeitungsphase” anschließt. Gegen dieses Ausbildungsmodell besteht auch in Ihren eigenen Reihen aus unterschiedlichen Gründen erheblicher Widerstand.

Wie Sie wissen werden, hat die BSK, das bundesweite Sprachrohr der Juristen im (nach der derzeitigen Regelung noch bestehenden) zweiten Bildungsabschnitt, ein eigenes Modell für eine bessere Ausbildung erstellt und begonnen, sich damit an der Diskussion zu beteiligen. Wir haben in den letzten Wochen bereits Gespräche in mehreren Ländern mit den Justizminstern und den zuständigen Referenten über die Ausbildungssituation, die Reformmodelle und die Aussichten einer Veränderung geführt.

Dabei hat die BSK die Ansicht vertreten, daß Reformen zu einer deutlichen Verbesserung der Juristenausbildung ohne Qualitätsabstriche führen können. Das Modell der Justizminister ist dafür aber nicht geeignet, da es keines der grundlegenden Probleme der derzeitigen Ausbildung lösen kann.

Eine echte “Einstufigkeit” führt zu einer Verkürzung der Ausbildungszeiten und erhöht damit die immer wieder beschworene internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Juristen. 

Die durchgehende Nutzung eines credit-point-Systems macht die Ausbildung flexibel und ermöglicht die Einführung von (Zwischen-)Abschlüssen ohne weiteren Aufwand. Zudem wird mit der in anderen Studiengängen, in dem meisten ausländischen Abschlüssen und nicht zuletzt auch schon im Abitur bereits praktizierten Vorverlegung und Integration von Teilleistungen für das Examen in die Ausbildung die gesamte Ausbildungszeit aufgewertet und der in der derzeitigen Form unnötige und kontraproduktive Examensdruck genommen. Eine mehrmonatige Abschlußarbeit gibt jedem Absolventen die Möglichkeit, seine Einarbeitungsfähigkeit und wissenschaftliche Qualifikation nachzuweisen und sich damit seinen zukünftigen Arbeitgebern zu empfehlen; sie beendet auch den Ausnahmecharakter des  “Abfrageexamens” in Jura im Gegensatz zu anderen Universitätsstudien.

Die Beibehaltung eines einheitlichen, berufsqualifizierenden Examens ( bei möglicher Schwerpunktbildung) erhält eine anerkannte Institution und gewährleistet sowohl die Qualität des gemeinsamen Abschlusses als auch die Durchlässigkeit der juristischen Berufe und deren Gleichwertigkeit. 

Anbei erhalten Sie nochmals die Beschreibung eines Ausbildungsmodells, das die BSK zur Verbesserung der Jura-Ausbildung ausgearbeitet hat, sowie eine Synopse des status quo und der Reformvorschläge der Justizministerkonferenz und der BSK.

Sollten Sie Fragen haben oder weitere Informationen wünschen, so stehe ich Ihnen als Sprecher des Vorstandes der BSK gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Anlagen:

Juristenausbildung in der Diskussion: Reformmodell der BSK

Synopse: Das BSK-Modell im Wettbewerb
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